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Vereinssatzung HEC e.V. 
 
 
§ 1 Name, Sitz 
 
1. Der Verein führt den Namen Hallescher Eissportclub (HEC). 
 
2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz e.V. 
 
3. Der Sitz des Vereins ist Halle (Saale). 
 
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Ziele und Aufgaben des Vereins / Zweck 
 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). 
 
2. a) Zweck des Vereins ist die Förderung, Entwicklung, Pflege und Verbreitung des 
Eissportes, sowie des Rollsports. 
 
    b) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Förderung sportlicher Übungen 
und Leistungen. 
 
3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
4. Mittel des Vereins, auch etwaige Überschüsse, dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. 
 
5. Die Mitglieder erhalten in Ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Sie haben bei Ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen. 
 
6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 
7. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Der Verein tritt für die Erhaltung, 
Wiederherstellung und den Schutz der natürlichen Umwelt sowie ihre Nutzung für das 
Sporttreiben ein. Der Verein tritt rassistischen, fremdenfeindlichen, sexistischen und 
homophoben Einstellungen und Bestrebungen entschieden entgegen. Der Verein bietet nur 
solchen Personen die Mitgliedschaft an, die sich zu diesen Grundsätzen bekennen.“ 
 
 
§ 3 Verbandszugehörigkeit 
 
Der Verein kann einem Verband zugehören. 
 
 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins können alle natürliche Person und juristische Person werden, die die 
Ziele des Vereins unterstützen. 
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2. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei Minderjährigen 
ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. 
 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
1. Die Mitglieder des Vereins sind berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des Vereins zu 
nutzen, in den jeweiligen Abteilungen Sport zu treiben sowie an den Veranstaltungen des 
Vereins teilzunehmen. 
 
2. Jedes Mitglied ist verpflichtet, im Rahmen seiner Betätigung im Verein, die Vereinssatzung 
und die weiteren Regelungen bzw. Ordnungen des Vereins einzuhalten. 
 
3. Die Mitgliederversammlung erlässt eine Beitragsordnung, die die Höhe und Fälligkeit der zu 
zahlenden Beiträge regelt. Die Beitragsordnung ist nicht Satzungsbestandteil. Sie wird den 
Mitgliedern in der jeweils aktuellen Fassung auf Anfrage ausgehändigt. 
 
4. Die unterschiedlichen Formen der Mitgliedschaft werden durch die Beitragsordnung 
geregelt. Für die verschiedenen Mitgliedschaften können unterschiedliche Beitragshöhen 
festgesetzt werden.  
 
5. Von den Mitgliedern werden Geldbeiträge und Aufnahmegebühren erhoben. Die Höhe 
dieser Zahlungen, die Fälligkeit, die Art und Weise der Zahlung und zusätzliche Gebühren bei 
Zahlungsverzug oder Verwendung eines anderen als des beschlossenen Zahlungsverfahrens 
regelt ebenfalls die Beitragsordnung.  
 
 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er muss schriftlich gegenüber dem 
Vorstand mit einer Frist von 3 Monaten zum Schluss des Kalendermonates erklärt werden. 
 
2. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober 
Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt oder seinen Verpflichtungen gegenüber dem 
Verein nicht nachkommt. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den 
Beschluss kann das Mitglied die Mitgliederversammlung anrufen. Diese entscheidet endgültig. 
Das Mitglied ist zu der Versammlung einzuladen und anzuhören. 
 
3. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem 
Vereinsvermögen. 
 
4. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, bei juristischen Personen mit deren 
Erlöschen. 
 
 
§ 7 Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind: 
 
1. Mitgliederversammlung   
2. Vorstand 
 
Die Organe können sich eine Geschäftsordnung geben. 
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§ 8 Mitgliederversammlung 
 
1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. Sie wird in der Regel vom 
Vorstandsvorsitzenden geleitet. 
 
2. Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit des Vereins auf und 
entscheidet Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. 
 
3. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:  
 
• Wahl und Abwahl des Vorstandes  
• Beratung über den Stand und die Planung der Arbeit  
• Genehmigung des vom Vorstand vorgelegten Wirtschafts- und Investitionsplans  
• Beschlussfassung über den Jahresabschluss  
• Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes  
• Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes  
• Beschlussfassung über die Übernahme neuer Aufgaben oder den Rückzug aus Aufgaben 
seitens des Vereins  
• Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und die Auflösung des Vereins 
 
4. Die ordentliche Mitgliederversammlung tagt so oft es erforderlich ist, mindestens jedoch 
einmal jährlich. 
 
5. Außerdem muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Sie muss längstens fünf Wochen nach Eingang 
des Antrags auf schriftliche Berufung tagen. 
 
6. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
7. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich oder in Textform per E-Mail unter 
Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung 
einzuberufen. 
 
8. Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der 2. 
Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht anwesend ist, wird auch dieser 
von der Mitgliederversammlung bestimmt. 
 
9. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des Vereinszwecks 
ist jedoch eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 
 
10. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und soweit zum Verständnis über deren 
Zustandekommen erforderlich, auch über den wesentlichen Verlauf der Verhandlung ist eine 
Niederschrift aufzunehmen, welche vom Versammlungsleiter / in und dem Schriftführer/ in / 
Protokollführer/ in zu unterschreiben ist. 
 
 
§ 9 Vorstand 
 
1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, 
dem Kassenwart / in. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 
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2. Jedes Vorstandsmitglied ist einzelvertretungsberechtigt.  
 
3. Im Innenverhältnis ist bestimmt, dass zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein 
nicht mehr als 1.500,- Euro (in Worten: Eintausendfünfhundert Euro) belasten, sowohl der 1. 
Vorsitzende als auch der 2. Vorsitzende bevollmächtigt sind. Für den Abschluss von 
Rechtsgeschäften die den Verein mit mehr als 1.500,- Euro (in Worten Eintausendfünfhundert) 
belasten und für Dienstaufträge bedarf es der einfachen Mehrheit der Mitgliederversammlung. 
 
4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt; 
jedes Vorstandsmitglied bleibt jedoch so lange im Amt bis eine Neuwahl erfolgt ist.  
 
 
§ 10 Satzungsänderung, Auflösung und Anfall des Vereinsvermögens  
 
1. Über Satzungsänderungen, die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung 
entscheidet die Mitgliederversammlung. Vorschläge zu den Satzungsänderungen, 
Zweckänderungen und zur Auflösung sind den stimmberechtigten Mitgliedern bis spätestens 
einen Monat vor der Sitzung der Mitgliederversammlung zuzuleiten. 
 
2. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. 3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder eine steuerbegünstigte Körperschaft, die es ausschließlich und unmittelbar für die 
Förderung des Eissportes zu verwenden hat.  
 
 
 
Halle (Saale), 10.01.2022 
 
 
Die Satzungsänderung wurde in der Mitgliederversammlung vom 10.01.2022 beschlossen und 
wird mit dem Eintrag im Register gültig. 
 
 
 
 


